
Antragsteller:

   I.	 Nicht rückforderbare ausländische Steuern 2019	

	 Total gemäss Formular DA-1, Kolonne 8		  Fr.

  II.	 Maximalbetrag
	 1.	Steuersätze für das Steuerjahr 2019

		  a)	direkte Bundessteuer						      %

		  b) Wohnsitzkanton		  %

		  c) Wohnsitzgemeinde		  %		  %

		  d) Total	 %

	 2.	Berechnung des Maximalbetrages

		  a)	Bruttobetrag der ausländischen Erträgnisse gemäss Formular DA-1, Kolonne 6	 Fr.

		  b)	Maximalbetrag:	 % (1.d) von Fr.	 (2.a)		  Fr.	

III.	 Betrag der pauschalen Steueranrechnung

	 1.	Nicht rückforderbare ausländische Steuern gemäss I.		  Fr.

	 2.	Maximalbetrag gemäss II.2.b)		  Fr.

	 3.	Effektiv für 2019 entrichtete oder zu entrichtende schweizerische Steuern vom Einkommen

		  — Direkte Bundessteuer	 Fr.

		  — Kantonssteuer	 Fr.

		  — Gemeindesteuer	 Fr.	 Fr.

	 4. Pauschale Steueranrechnung bewilligt für den niedrigsten Betrag		  Fr.

IV.	 Aufteilung

	 1.	Anteil Bund:	 (1/3)	 Fr.

	 2.	Anteil Kanton und Gemeinde:	 (2/3)	 Fr.

	 Berechnet am:	 Visum:

	 *)	 Unterliegen Erträgnisse nicht allen Steuern voll (z.B. wegen Pauschalierung bei der  direkten Bundessteuer 
oder bei den kantonalen Steuern, oder weil alle oder einzelne Einkünfte [z.B. Gratisaktien] nicht den kantonalen 
Steuern unterliegen) oder fallen Schuldzinsen oder Unkosten wesentlich ins Gewicht oder stellt der gleiche 
Antragsteller einen Antrag DA-3 für Lizenzgebühren, so ist der Betrag der pauschalen Steueranrechnung auf 
Formular DA-12 zu berechnen.
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